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Einleitung

Zum 31. 05. 2002 trat die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000, die Europäische 
Insolvenzverordnung (EuInsVO), in allen Mitgliedstaaten außer Dänemark1 
in Kraft.2 Seitdem enthalten die Art. 4, 13 EuInsVO für den Bereich der 
Insolvenzanfechtung über ein Zusammenspiel aus Grund- (Art. 4) und Sonder-
regel (Art. 13) Vorgaben zum anwendbaren Recht. Auch mehr als zehn Jahre 
nach deren Inkrafttreten allerdings ist noch kein Konsens in der Frage gefunden 
worden, ob dieser Regelungsmechanismus eine sachgerechte Lösung darstelle. 
Dies offenbart bereits ein rascher Blick auf nur drei gewichtige Quellen: Da wäre 
zunächst ein im Jahre 2010 veröffentlichter Bericht, der die Ergebnisse einer 
Umfrage der Organisation INSOL Europe unter ihren Mitgliedern vorstellt. In 
ihm wird die Sonderregel des Art. 13 EuInsVO als eine in hohem Maße unsichere 
Regelung beschrieben, deren Streichung die Mehrzahl der befragten Insolvenz-
verwalter befürwortete.3 Ganz anders aber liest sich eine von der Europäischen 
Kommission in Auftrag gegebene externe Evaluation der EuInsVO aus dem Jahre 
2011. In ihr tritt Pfeiffer4 explizit dafür ein, das gefundene Lösungsmodell bei-
zubehalten. Eine dritte namhafte Stimme schließlich zog sich angesichts solcher 
Gegensätze auf eine rein neutrale Schilderung zurück. So gab die Europäische 
Kommission in einem Bericht aus dem Jahre 2012, zu dessen Erstellung sie 
gemäß Art. 46 EuInsVO aufgerufen war, negative und positive Einschätzungen 
nur wieder, ohne dem aber eine eigene Bewertung hinzuzufügen.5 In Anbetracht 
eines solch offenen Meinungsbildes drängt sich die scheinbar simple Frage auf: 
Wer hat recht? Und genau dieser Frage will die vorliegende Arbeit unter einem 
primär kollisionsrechtlichen Blickwinkel nachgehen.

1 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 33 der EuInsVO. Im Folgenden wird der Begriff „Mitglied-
staat“ aus Gründen des besseren Leseflusses nicht mehr mit dem Zusatz versehen, dass die 
EuInsVO in Dänemark keine Geltung beansprucht. Er ist insoweit von nun an einschränkend 
zu verstehen.

2 Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften; ABl. EG 2000 Nr. L 
160/1. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens vgl. Art. 47 EuInsVO.

3 Cherubini u. a., IILR 2010, 87 (99 f.).
4 The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report/Pfeiffer, S. 215 (Nr. 6.10.2.5 und 6.10.3).
5 Vgl. Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Euro-

päischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren vom 12. 12. 2012, KOM 
2012 (743) endg., Nr. 4.2./S. 15.



§ 1 Aufgabe und Ausformung  
des Internationalen Insolvenzrechts

Die Tragweite dieser Fragestellung wird begreiflich, wenn man sich Aufgabe 
und Ausformung des Internationalen Insolvenzrechts zunächst allgemein nähert. 
Dabei erschließt sich einem das Kernanliegen jenes Rechtsgebiets am ehesten 
über einen Blick auf die Strahlkraft des Insolvenzrechts auf das gesamte Wirt-
schaftsleben. Denn wenn etwa die deutsche Insolvenzordnung (InsO) in ihrem 
§ 1 S. 1 die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger im Insolvenzfalle zum 
Verfahrensziel erhebt, will der nationale Gesetzgeber damit nicht nur das – um 
mit C. Paulus1 zu sprechen – „verfahrensmäßig saubere ‚Verscharren‘ der im 
allgemeinen Geschäftsverkehr Gestrauchelten“ sicherstellen. Vielmehr bietet 
überhaupt erst ein solches Instrumentarium zur geordneten Abwicklung im 
Krisenfalle einen angemessen rechtssicheren Rahmen als notwendigen „Hinter-
grund […], vor dem sich alles Wirtschaften und sein Recht abspielt“.2 Die wirt-
schaftlichen Akteure agieren und kooperieren schließlich im unterschwelligen 
Vertrauen auf die Existenz solcher Regeln. Und die Möglichkeit zur späteren 
Insolvenzanfechtung ist als eine besonders prägnante Ausprägung jenes Rah-
mens zu begreifen. Erlauben die §§ 129 ff. InsO es doch gerade deshalb, vor der 
Insolvenzeröffnung ausgekehrte Vermögenswerte wieder zur Insolvenzmasse zu 
ziehen, weil solche Verschiebungen bereits im Widerspruch zu Ordnungsidealen 
des Insolvenzrechts stehen können.3 Diese Regeln verdeutlichen den Willen des 
deutschen Gesetzgebers, den von ihm gezogenen insolvenzrechtlichen Ord-
nungsrahmen effektiv durchzusetzen und vor etwaigen Beeinträchtigungen zu 
schützen. Sobald nun aber Marktteilnehmer über Landesgrenzen hinweg wirt-
schaften und scheitern, wird diese vom nationalen Gesetzgeber vorgegebene 
Ordnung in Frage gestellt. Der grenzüberschreitende Bezug bringt Regelungs-
konflikte zwischen nationalen Rechtsordnungen mit sich, die den Rahmen 
eines rein innerstaatlich verstandenen Insolvenzrechts denk logisch sprengen. 
Entsprechend muss das Recht auf dieses Phänomen grenzüberschreitender 
Marktaktivitäten reagieren, indem es seinerseits die Folgen solcher Grenzüber-

1 C. Paulus, in: FS Geimer, S. 795 (797).
2 C. Paulus, in: FS Geimer, S. 795 (799); zur Bedeutung vgl. auch Fritz/Bähr, DZWiR 

2001, 221.
3 Vgl. zu diesem Grundansatz: Braun/de Bra, § 129 Rdn. 1; Leonhardt/Zeuner, InsO, § 129 

InsO Rdn. 1.
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schreitungen regelt. Erst ein so verstandenes Internationales Insolvenzrecht4 
vermag den notwendigen Ordnungsrahmen zu spannen. Diese Einsicht kann 
unter den Staaten des heutigen europäischen Binnenmarktes, die sich wegen ihrer 
historisch engen wirtschaftlichen Verzahnung schon früh mit entsprechenden 
Problemen konfrontiert sahen, inzwischen als Allgemeingut bezeichnet werden.5

Auf diese Erkenntnis folgt jedoch sogleich die Frage, auf welcher staatlichen 
oder überstaatlichen Ebene ein solches Recht zweckmäßigerweise zu erlassen 
sei. Und diesem Aspekt wohnt eine gewisse Sprengkraft inne, weil gerade das 
Insolvenzrecht seiner massiven Eingriffe in Privatrechtsverhältnisse wegen 
einen stark hoheitlich geprägten Rechtsbereich verkörpert.6 Deshalb prallen 
hier unterschiedliche einzelstaatliche Ordnungsvorstellungen und Interessen 
in besonderem Maße aufeinander.7 Solchen Schwierigkeiten zum Trotz 
bemühte sich der europäische Gesetzgeber schon früh um die Schaffung eines 
Internationalen Insolvenzrechts für den europäischen Binnenraum.8 Erste 
Bestrebungen reichen in die 1960er Jahre zurück, ein ambitionierter Vorent-
wurf für ein Übereinkommen aus dem Jahre 1970 strebte gar direkt ein ein-
heitliches Insolvenzsachrecht an. So weitgehende Vorschläge jedoch erwiesen 
sich auch innerhalb Europas angesichts differierender Ordnungsvorstellungen 
als nicht durchsetzbar.9 In der Folge fiel ein Entwurf aus dem Jahre 1995 in 
der angestrebten Regelungstiefe deutlich weniger ehrgeizig aus; er zog sich 
im Wesentlichen auf eine Kombination von verfahrensrechtlichen Zuständig-
keits- und Anerkennungsregeln mit einheitlichen Kollisionsregeln zurück. Seine 
Umsetzung scheiterte dennoch – und zwar an sachfremden, tagespolitischen 
Unstimmigkeiten innerhalb der Europäischen Union. Im Jahre 2000 allerdings 
gelang es dann, eine inhaltlich mit dem Entwurf von 1995 nahezu identische 
Verordnung durchzusetzen und so europaweit unmittelbar geltendes Recht zu 
erlassen.10 Soweit der Anwendungsbereich dieser EuInsVO reicht, hat demnach 
inzwischen der europäische Gesetzgeber einen vereinheitlichten Ordnungs-
rahmen gezogen.

4 Vgl. etwa auch Klockenbrink, Die Gläubigerstellung, S. 170; ausführlicher siehe: FK-
InsO, Wenner/Schuster, Vor § 335 ff. Rdn. 1 ff.

5 Vgl. nur für Deutschland: Gottwald, Grenzüberschreitende Insolvenzen, S. 8; für Eng-
land: Fletcher, Int’l L. 27 (1993), 429 (434); für Frankreich: Coviaux, JurisClasseur Procédures 
collectives, Fasc. 3131, n° 1.

6 Flessner, ZEuP 2004, 887.
7 Flessner, ZEuP 2004, 887; Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, S. 1197/Rdn. 3394 f.; 

Gottwald/Gottwald/Kolmann, Insolvenzrechts-Handbuch, S. 2282 f.
8 Knapp zur im Folgenden geschilderten Entstehungsgeschichte: Fritz/Bähr, DZWiR 

2001, 221 (222); Gottwald/Gottwald/Kolmann, Insolvenzrechts-Handbuch, S. 2294; ausführ-
licher: MünchKommInsO/Reinhart, Band 3, Vor Art. 1 EuInsVO Rdn. 1 ff.

9 Deutlich Gottwald, Grenzüberschreitende Insolvenzen, S. 14.
10 Vgl. zu diesem Anspruch nur die Schlussformel der EuInsVO.



4 Einleitung

Inhaltlich ist diese Verordnung allerdings von der ihr aufgezwungenen 
Zurückhaltung geprägt.11 So installieren etwa die Zuständigkeits- und An-
erkennungsregeln der EuInsVO zwar primär ein Hauptverfahren mit grund-
sätzlich umfassendem Geltungsanspruch, welches europaweit automatische An-
erkennung findet.12 Für dessen Eröffnung sind dann nach Art. 3 Abs. 1 EuInsVO 
ausschließlich die Gerichte des Mitgliedstaates zuständig, in dessen Gebiet 
der betroffene Schuldner den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen13 
hat. Daneben lässt die EuInsVO aber noch Sekundär- und Partikularver-
fahren in anderen Mitgliedstaaten zu, auch wenn deren Wirkungen jeweils 
auf das in diesem Staat belegene Vermögen beschränkt bleiben.14 Und auch 
die kollisionsrechtlichen Regeln, die über das jeweils anzuwendende inner-
staatliche Insolvenzrecht entscheiden, kennen neben einer klaren Grundregel 
relativierende Sonderbestimmungen. So unterstellt zwar Art. 4 Abs. 1 EuInsVO 
zunächst in einer Art Gleichlauf die gesamte Insolvenz dem Recht des Mitglied-
staates, in dem das jeweilige Verfahren eröffnet wurde, so dass grundsätzlich 
diese lex fori concursus Anwendung findet. Die spezielleren Art. 5 ff. EuInsVO 
relativieren die Aussage dieser Kollisionsgrundregel aber wieder für bestimmte 
Bereiche wie etwa für dingliche Rechte Dritter, Aufrechnungen, Eigentumsvor-
behalte oder eben für die Insolvenzanfechtung.

11 Entsprechend sah schon der Wirtschafts- und Sozialausschuss in seiner Stellungnahme 
im Rahmen des damaligen Gesetzgebungsverfahrens in dem Entwurf allenfalls eine nützliche 
„Etappe auf dem Weg zur Ausarbeitung einer umfassenden und weiter gesteckten Regelung“; 
vgl.: Abl. EG 2000 Nr. C 75/1 (75/3 f.).

12 Vgl. Art. 3 Abs. 1, Art. 16 ff. EuInsVO.
13 Zu diesem vielfach als center of main interest (kurz COMI) bezeichneten Kriterium vgl. 

näher die Leitentscheidung des EuGH, Urt. v. 02. 05. 2006 – C-341/04, Slg. I-03813, Rdn. 31 ff. 
(33) – Eurofood IFSC Ltd.; hierzu etwa: Wimmer u. a./Holzer, Handbuch, S. 1057 f.

14 Vgl. Art. 3 Abs. 2 ff., Art. 27 ff. EuInsVO.



§ 2 Kollisionsrechtliche Umsetzung des Art. 13 EuInsVO

Was nun die Insolvenzanfechtung angeht, sieht die EuInsVO in kollisionsrecht-
licher Hinsicht konkret folgendes Zusammenspiel zweier Artikel vor: Wie das 
Regelbeispiel des Art. 4 Abs. 2 m) klarstellt, greift zunächst die Kollisionsregel 
des Art. 4 Abs. 1. Folglich richtet sich die Insolvenzanfechtung grundsätzlich 
umfassend nach der lex fori concursus. Daneben tritt dann jedoch die Sonderregel 
des Art. 13. Dieser Artikel enthält nun aber nicht etwa eine eigene Kollisions-
regel, die den Bereich der Insolvenzanfechtung umfassend einem abweichenden 
Recht unterwerfen würde. Vielmehr kommt hier eine andere, beschränktere 
Regelungstechnik zum Einsatz, die sich anschaulich als eine Art „Veto“1 be-
schreiben lässt. Wäre die angegriffene Vermögensverschiebung nach der lex fori 
concursus anfechtbar, kann der Anfechtungsgegner sich hiergegen noch über 
Art. 13 zur Wehr setzen. Gelingt ihm der Nachweis, dass für die angegriffene 
Handlung das Recht eines anderen Mitgliedstaates maßgeblich und sie hiernach 
in keiner Weise angreifbar ist, bleibt der Insolvenzanfechtung im Ergebnis der 
Erfolg versagt.

Funktional betrachtet besteht die Aufgabe solcher Vorgaben wie in Art. 4, 
13 EuInsVO nach dem oben Gesagten nun darin, Regelungskonflikte zu über-
winden, die sich aus grenzüberschreitenden Bezügen heraus ergeben. Wie die dort 
gefundene Lösung zu bewerten sei, hängt deshalb maßgeblich von der Einschät-
zung in der Frage ab, ob es dem europäischen Gesetzgeber mit diesen Artikeln 
für den Bereich der Insolvenzanfechtung gelungen ist, einen hinreichend rechts-
sicheren Ordnungsrahmen zu spannen. Diese Lösung müsste ein Regelungs-
korsett erkennen lassen, an dem Marktteilnehmer ihr Verhalten zumindest unter-
schwellig bereits ausrichten können. In dieser Hinsicht könnte jedoch gerade der 
Umgang mit dem „Veto“ des Art. 13 EuInsVO Schwierigkeiten bereiten. Denn 
dieser Artikel trifft zwar die Vorgabe, dass unter bestimmten Umständen ein 
anderes Recht als das der lex fori concursus maßgeblich über den Bestand der 
angefochtenen Handlung entscheide. Wie dieses Recht aber kollisionsrechtlich 
konkret zu ermitteln sei, erklärt er nicht.2 Eben diese Frage kann aber in ver-
schiedensten Konstellationen und Zeitpunkten relevant werden. Beispielsweise 

1 So prägnant bei Virgos/Schmit, Ziffer 136, abgedruckt unter anderem (u. a.) in: Stoll 
(Hrsg.), S. 81.

2 Vgl. für den Moment etwa nur Huber, in: FS Heldrich, S. 695 (709).


